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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 

der Bayerischen Staatsregierung liegt das Thema 
Pfege besonders am Herzen. Eine zukunftsfähige 
Pfegeinfrastruktur und die bestmögliche Unterstüt-
zung Pfegebedürftiger und pfegender Angehöriger 
sind für uns Auftrag und Verpfichtung. 

Mit dem neuen Landespfegegeld setzt der Freistaat 
Bayern ein deutlich sichtbares Zeichen. Allein im 
ersten Pfegegeldjahr haben rund 345.000 Men-
schen einen Antrag auf Landespfegegeld gestellt. 
Die positive Resonanz zeigt, dass wir mit dieser 
neuen Unterstützung für Pfegebedürftige den 
richtigen Weg eingeschlagen haben. 

Allen, die sich in der Pfege engagieren – ob beruf-
lich, als Angehörige oder Ehrenamtliche – danken 
wir herzlich für ihr Engagement. Sie können sich 
darauf verlassen: Wir stärken die Pfege – jetzt 
und in der Zukunft. 

Dr. Markus Söder MdL Melanie Huml MdL 
Ministerpräsident Staatsministerin 



 

 

 

 

 

  
   

Pfege stärken, Engagement 
belohnen: Das Bayerische 

Landespfegegeld 

Der Freistaat Bayern investiert jährlich 400 Mio. Euro, 
um Pfegebedürftige schnell und unbürokratisch zu 
unterstützen. Mit dem Landespfegegeld können Sie 
etwa den Menschen eine fnanzielle Anerkennung zu-
kommen lassen, die sich jeden Tag um Sie kümmern. 
Das können pfegende Angehörige genauso sein wie 
Freunde, Helferinnen und Helfer. 

Wie hoch ist das 
Landespfegegeld? 

Einmal jährlich werden 1.000 Euro ausgezahlt. 

Wer hat Anspruch auf 
Landespfegegeld? 

Sie haben einen Anspruch auf Landespfegegeld, 
wenn... 

Sie mit Pfegegrad 2 oder höher eingestuft 
worden sind und

 Ihr Hauptwohnsitz in Bayern liegt. 



 

 
 

   
  
   
 

   
  

 
 

 

Was müssen Sie tun, um 
Landespfegegeld zu erhalten? 

Sie müssen Ihren Antrag auf Landespfegegeld für 
das laufende Pfegegeldjahr bis spätestens 31.12. 
schriftlich beim Bayerischen Landesamt für Pfege, 
Landespfegegeld, Postfach 1365, 92203 Amberg 
einreichen. Für die Folgejahre wird die Leistung 
ohne neuen Antrag gewährt. 

Folgende Nachweise brauchen Sie für Ihren Antrag: 

 Eine Kopie Ihres Pfegebescheides über die Fest-
stellung des Pfegegrades 2 oder höher bzw. das 
entsprechende Schreiben Ihrer Pfegeversicherung 
(nicht das MDK-Gutachten) und
 eine Kopie Ihres Personalausweises bzw. Reise-
passes oder eine aktuelle Meldebescheinigung   
Ihrer Gemeinde. 

Bitte informieren Sie das Bayerische Landesamt 
für Pfege, wenn sich Änderungen ergeben, die 
Ihren Anspruch auf das Landespfegegeld betreffen 
(z. B. eine Änderung des Pfegegrades oder ein 
Wegzug aus Bayern). 

Wo können Sie sich informieren? 
Den Antrag und weitere Informationen erhalten Sie im 
Internet unter www.landespfegegeld.bayern.de. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an 
landespfegegeld@lfp.bayern.de. 



 
 

„Andrea hilf mir viel – 
im Haushalt, beim Arzt 

oder auf dem Amt.“ 
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